
Wqnn gibt es den Steuerbonus?

lm Rqhmen der iöhrlichen Einkommenssteuer-
erklörung wird die Rechnung eingereicht.
Der Steuerbonus wird donn von der Steuerlost
direkt obgezogen. Der höhere Steuerbonus von
,|.200 

Euro gilt ob dem 0.l.0-|.2009.
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Anderungen vorbeholten.



Sporen Sie bis zu
l.2OO Euro im Johr.

Steigern Sie den Wert lhres
Houses/Wohnung und ver-
bessern Sie lhre Wohnquolitöt:

Neue forbige Wohnröume, die Housfossode im neuen
Glonz oder energiesporende Wörmedömmung -

Profitieren Sie ietzt von der Steuererspornis für kosten-
günstige Molerorbeilen bei der Instondsetzung und
Modernisierung.

. Roum- und Fossodengestohung
(Moltechniken, Topezieren, Fossodenonstrich)

. Aus-/Umbou der Wohnröume, des Bodezimmers,
des Dochgeschosses und Kellers

. Bodenbelogorbeiten fieppichboden, Porkett, Fliesen)

. Streichen/Lockieren von Türen, Fenstern, Heizkörpern

' Arbeiten on Döchern, Bolkonen, Gorogen, Zöunen

' Wörmedömmung, Trockenbou, Verputzorbeilen

' Aufwendungen für Wortungsorbeiten (iöhrliche Kontrolle
von Holzbouteilen und Fossoden-Check)

lm Privothousholt (selbst genutztes Einfomilienhous, Eigen-
lumswohnung, Mietwohnung) können bis zu l.2OO Euro
(oder 200/o von 6.OO0 Euro) eingesport werden.

Voroussefzungen für den Erholt des Steuerbonus sind:

' Hondwerkerrechnung mit ousgewiesener Mehrwerlsleuer.
. Arbeitskosfen müssen ols seporoler Belrog ouf der

Rechnung ousgewiesen sein. Moteriolkosten oder sonstige
gelieferte Woren sind nicht zu berücksicltigen.

' Der Rechnungsbetrog muss ouf dos Konto des
Molerbetriebes überwiesen werden.

. Ein Nochweis durch einen Beleg des Kreditinstitutes in
Form einer Uberweisung oder eines Konloouszuges isl
unbedingt erf orderlich.

Der Steuerbonus betrögl mox. 200/o von 6.000 Euro der
Arbeilskosten für Erholtungs-, Modernisierungs- oder
Renovierungsleistungen, d. h. moximol 

.l.200 
Euro. Der

Betrog konn mox. einmol pro Johr pro Housholt in Ansprucn
genommen werden.

Beisoiel:

Molerorbeiten (nur Arbeitskostenl 4.700,00 €

19%MwSt. *) 893,00 €
Abzugsföhige Kosten 5.593,00 €
Steuerermößigung 20% I . ' l  I 8,60 €

Direkt von der Steuerschuld obziehbor I . | | 8,6O €
*) Anderungen beim ges. MwSt.-Sotz vorbehohen

Ein weiterer Steuerbonus ist möglich, wenn vom Molerbe-
trieb ouch Reinigungsorbeiten oder Umzugsorbeiten (im
Rohmen der housholtsnohen Dienstleistungen) in Anspruch
genommen werden und eine getrennte Rechnungsstellung
erfolgt.

Kein Steuerbonus:
Der Sfeuerbonus ist nicht erhöltlich, wenn die Aufwendun-
gen ols Befriebsousgoben, Werbungskosten, oußergewöhn-
liche Belostungen oder Sonderousgoben geltend gemocht
weroen.

Individuel le Frogen?
Individuelle und kompetente Berotung erholten Sie von den
Meisterbefrieben der Moler- und Lockiererinnung - den
Profis für onspruchsvolle Geböuderenovierung.


